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£=*> Reglung der Aoslandtchulden der Stadt Budapest Die Vertrete) 
der Stadt Budapest haben in Ostende mit den ausländischen 
Gläubigern ein A b k o m m e n  betreffs die Auslandschulden der 
Stadt getroffen, ¿ das am 20. September ratifiziert werden 
soll. Durch mesj» Abkommen wurde von seiten der Vertretei 
Budapests aliirkAttut, daß auch der d e u t s c h e  Abschnitt 
der über diê T̂ resäiafer Bank 1914 begebenen internationalen Anleihe 
nicht in Mark! sondern in G o l d w ä h r u n g  rückzahlbar ist. Die 
Stadt Budapest hatte in den bisherigen Verhandlungen bekanntlich 
den Standpunkt vertreten, daß diese Schuld bloß in entwerteter Mark 
zurückzuzahlen sei. Mit Rücksicht auf die einheitliche Stellung  ̂
nähme der ausländischen Gläubiger mußte jedoch die Stadt in dieser 
Frage nachgeben. Die Auslandschulden Budapests b e z i f f e r n  sich 
gegenwärtig auf 2 Mill. Pfund, die 1910 begeben wurden, ferner auf 
100 Mill. französische Franken von 1911 und auf 184,3 Mill. Mark 
von 1914. Im Sinne des Abkommens gelten die Rückstände, die 
seit dem Jahre 1914 aufgetaucht sind, durch die seit 1921 bezahlten 
450 000£ beglichen. Die Z i n s e n  für die durch die Dresdner Bank 
begebene Anleihe von 1914 wurden von dieser Bank bis zum 
Jahre 1919 entgegengenommen und gelten daher gleichfalls als 
beglichen. Der hierbei erzielte N a c h l a ß  beziffert sich auf 
2 Mill. Pfund. Für die Dauer der nächsten fünf Jahre wurden der 
Stadt Budapest 75% der Zinsen nachgelassen, was gleichfalls eine 
jährliche Ersparnis von 100 000£ ausmacht. Der T i l g u n g s -  
d i e n s t  beginnt 1929 und dauert bis zum Jahre 1959. Durch die 
um 20 Jahre verlängerte Tilgungsfrist verringern sich die Jahres­
raten um weitere lOOOOOf. Die Stadt Budapest ist berechtigt, die 
Tilgung durch freihändig aufgekaufte Schuldverschreibungen vor­
zunehmen. Mit Rücksicht auf die niedrige Verzinsung glaubt man 
ment daß der Ku r s  der ausländischen Anleihen über 50% geht, 
so daß die Hauptstadt hierdurch bei der Rückzahlung wesentliche 
Ersparnisse erzielt. Die Einnahmen der städtischen Elektrizitäts-, 
Gas- und Wasserwerke dienen als P f a n d  für die Anleihe. Das 
übrige Vermögen der Stadt, das bisher beschlagnahmt war, wird n»n 
frei, so daß Budapest zur Beschaffung einer neuen Anleihe schrien  kann.
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